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Bekanntmachung
des Staatsvertrags zwischen dem Freistaat Sachsen und
dem Land Nordrhein-Westfalen iiber die Zugehoérigkeit
der Wirtschaftspriifer und der vereidigten Buchpriifer des
Freistaates Sachsen zum Versorgungswerk der Wirtschaftspriifer
und der vereidigten Buchpriifer im Lande Nordrhein-Westfalen

Vom 6.Juni 1998

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung am 29.Mai 1998 gemaB Artikel 66 Satz 2
der Landesverfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Nord-
rhein-Westfalen lGber die Zugehdrigkeit der Wirtschaftsprifer und der vereidigten Buchprufer
des Freistaates Sachsen zum Versorgungswerk der Wirtschaftsprifer und der vereidigten Buch-
prifer im Lande Nordrhein-Westfalen zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekanntgemacht.

Der Tag des Inkrafttretens des Staatsvertrags wird gemaB Artikel 8, Absatz 1 gesondert bekannt-
gemacht.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 1/5


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/1998-30
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/1998-s448

Dusseldorf, den 6.Juni 1998
Der Ministerprasident
des Landes Nordrhein-Westfalen

WolfgangClement

Staatsvertrag
zwischen
dem Freistaat Sachsen und dem Land Nordrhein-Westfalen
liber die Zugehorigkeit der Wirtschaftspriifer und der
vereidigten Buchpriifer des Freistaates Sachsen
zum Versorgungswerk der
Wirtschaftspriifer und der vereidigten Buchpriifer
im Lande Nordrhein-Westfalen

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Ministerprasidenten, dieser vertreten durch den
Staatsminister fir Wirtschaft und Arbeit, und das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den
Ministerprasidenten, dieser vertreten durch den Finanzminister,

schlieBen nachstehenden Staatsvertrag:
Artikel 1

(1) Die selbstandigen und nicht selbstandigen Wirtschaftsprifer und vereidigten Buchprifer, die
eine berufliche Niederlassung oder Zweigniederlassung im Freistaat Sachsen haben, sowie die
Vorstandsmitglieder, Geschaftsfihrer und personlich haftenden Gesellschafter von Wirtschafts-
prifungsgesellschaften oder Buchprufungsgesellschaften mit Hauptniederlassung oder Zweig-
niederlassung im Freistaat Sachsen, die nicht Wirtschaftsprifer oder vereidigte Buchprifer sind,
sind Mitglieder des Versorgungswerkes der Wirtschaftspruifer und der vereidigten Buchprifer im
Lande Nordrhein-Westfalen.

(2) Auf die Rechtsverhaltnisse der in Absatz 1 genannten Personenkreise finden die Ausnahme-
vorschriften und Ubergangsregelungen des Gesetzes {iber die Versorgung der Wirtschaftspriifer
und der vereidigten Buchprifer (WPVG NW) vom 6.Juli 1993 (GV. NW. S. 418) entsprechende
Anwendung.

Artikel 2

(1) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder und sonstigen Leistungsberechtigten des Versor-
gungswerkes nach Artikel 1 ergeben sich, soweit dieser Staatsvertrag keine abweichenden Be-
stimmungen enthalt, aus dem Gesetz Uber die Versorgung der Wirtschaftsprifer und der verei-
digten Buchpriifer und der Satzung des Versorgungswerkes der Wirtschaftsprifer und der ver-
eidigten Buchprifer im Lande Nordrhein-Westfalen in ihrer jeweils gultigen Fassung sowie aus
den satzungsgeman getroffenen MaBnahmen der zustandigen Organe. Bei der Festsetzung der
Beitrage findet auf Antrag § 228 a Abs. 1 Satz 1 SGB VI entsprechend Anwendung.
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(2) Bei der Berechnung von Antragsfristen nach dem Gesetz liber die Versorgung der Wirt-
schaftsprifer und der vereidigten Buchpriifer oder der Satzung des Versorgungswerkes ist fur
Mitglieder des Versorgungswerkes nach Artikel 1 das Inkrafttreten dieses Staatsvertrages maB-
gebend.

Artikel 3

Die Vollstreckung von Verwaltungsakten des Versorgungswerkes der Wirtschaftsprufer und der
vereidigten Buchprifer im Lande Nordrhein-Westfalen richtet sich im Freistaat Sachsen nach
dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz fur den Freistaat Sachsen in der jeweils geltenden Fas-
sung. Vollstreckungsbehorde ist das Versorgungswerk der Wirtschaftsprifer und der vereidigten
Buchprifer im Lande Nordrhein-Westfalen.

Artikel 4

Das Versorgungswerk der Wirtschaftsprifer und der vereidigten Buchpriifer im Lande Nord-
rhein-Westfalen kann von der zustandigen Behorde des Freistaates Sachsen Auskiinfte libe die
Mitglieder und sonstigen Leistungsberechtigten einholen, soweit die Auskunfte flr die Feststel-
lung der Mitgliedschaft sowie Art und Umfang der Beitragspflicht oder der Versorgungsleistung
erforderlich sind.

Artikel 5

(1) Die vom Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen ausgeiibte staatliche Aufsicht
Uber das Versorgungswerk der Wirtschaftsprifer und der vereidigten Buchprifer im Lande
Nordrhein-Westfalen wird im Benehmen mit dem Sachsischen Staatsministerium fiir Wirtschaft
und Arbeit wahrgenommen, soweit Belange der Mitglieder und sonstigen Leistungsberechtigten
nach Artikel 1 berthrt sein kdnnen. Vor der Genehmigung von Satzungsanderungen, die die
Festsetzung der Beitrage nach Artikel 2 Abs. 1 Satz 2 betreffen, ist das Einvernehmen herzustel-
len.

(2) Das Versorgungswerk der Wirtschaftsprifer und der vereidigten Buchprufer im Lande Nord-
rhein-Westfalen leitet dem Sachsischen Staatsministerium fur Wirtschaft und Arbeit jeweils den
gepruften JahresabschluB nebst Lagebericht zu.

Artikel 6

Das Vermogen des Versorgungswerkes der Wirtschaftsprifer und der vereidigten Buchprufer im
Lande Nordrhein-Westfalen soll entsprechend dem Anteil des Beitragsaufkommens der Mitglie-

der aus dem Freistaat Sachsen am Gesamtbeitragsaufkommen des Versorgungswerkes im Frei-
staat Sachsen angelegt werden. Die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften zur Ver-
maogensanlage bleiben unberihrt.

Artikel 7

(1) Dieser Staatsvertrag kann von jedem vertragschlieBenden Teil mit einer Frist von flinf Jahren
zum Ablauf eines Kalenderjahres gekiindigt werden; vor Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttre-
ten dieses Staatsvertrages ist eine Klindigung ausgeschlossen. Abweichend von Satz 1 kann der
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Freistaat Sachsen den Staatsvertrag mit einer Frist von einem Jahr kiindigen, wenn die Bestim-
mungen des Gesetzes liber die Versorgung der Wirtschaftspriifer und der vereidigten Buchpri-
fer gegenuber der beim Inkrafttreten dieses Staatsvertrages geltenden Fassung wesentlich ge-
andert werden. Eine wesentliche Anderung ist anzunehmen, wenn die Bestimmungen zur Aufga-
be des Versorgungswerkes, zur Mitgliedschaft und Beitragspflicht der Mitglieder oder zu den
Leistungen des Versorgungswerkes nicht nur unerheblich gedndert werden.

(2) Im Falle der Kiindigung ibernimmt ein durch den Freistaat Sachsen innerhalb der Kindi-
gungsfrist zu bestimmender Rechtstrager als Rechtsnachfolger die Mitglieder und sonstigen
Leistungsberechtigten nach Artikel 1 Abs. 1 dieses Staatsvertrages. Auf diesen Rechtstrager ge-
hen alle Rechte und Pflichten des Versorgungswerkes der Wirtschaftsprifer und der vereidigten
Buchprifer im Lande Nordrhein-Westfalen gegentiber den ibernommenen Mitgliedern und
sonstigen Leistungsberechtigten Uber.

(3) Im Fall der Kiindigung findet eine Auseinandersetzung des Vermogens nach versicherungs-
mathematischen Grundsatzen statt, wobei die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kiindigung
im technischen Geschaftsplan festgelegten Rechnungsgrundlagen maBgebend sind. Das zu ver-
teilende Vermdgen ergibt sich aus einer Auseinandersetzungsbilanz, wobei Verkehrswerte zu-
grunde zu legen sind. Von der Summe der aktiven Vermogenswerte ist die Summe der nichtver-
sicherungstechnischen Verbindlichkeiten abzuziehen. Das so ermittelte Vermdgen ist nach dem
Verhaltnis versicherungstechnischen Verbindlichkeiten, die den ausscheidenden Mitgliederbe-
stand betreffen, zu den versicherungstechnischen Verbindlichkeiten des verbleibenden Bestan-
des aufzuteilen; soweit nichtversicherungstechnische Verbindlichkeiten von dem Rechtsnachfol-
ger ubernommen werden, sind ihm die entsprechende Deckungsmittel zu Uberlassen. Bei der
Verteilung des Vermoégens sind die im Freistaat Sachsen angelegten Vermdgenswerte auf Ver-
langen an den Rechtsnachfolger zu Ubertragen. Bei den tbrigen Vermdgenswerten ist das Ver-
sorgungswerk der Wirtschaftsprufer und der vereidigten Buchprifer im Lande Nordrhein-West-
falen berechtigt, Wertpapiere und Grundbesitz in Geldwert abzuldsen.

(4) Die Auseinandersetzung des Vermogens bedarf der versicherungsaufsichtsrechtlichen Ge-
nehmigung durch das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Zuvor ist das Einver-
nehmen mit dem Sachsischen Staatsministerium fur Wirtschaft und Arbeit herzustellen.

Artikel 8

(1) Dieser Staatsvertrag tritt nach Zustimmung der verfassungsmaBig zustandigen Organe der
vertragschlieBenden Lander am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Austausch der Rati-
fikationsurkunden folgt.

(2) Das Versorgungswerkes der Wirtschaftsprifer und der vereidigten Buchprufer im Lande
Nordrhein-Westfalen gibt unter Hinweis auf das Inkrafttreten des Staatsvertrages den Text des
Gesetzes Uber die Versorgung der Wirtschaftspriifer und der vereidigten Buchprifer und der
Satzung in den Wirtschaftspriiferkammer-Mitteilungen bekannt. Anderungen des Gesetzes iiber
die Versorgung der Wirtschaftsprifer und der vereidigten Buchprifer und der Satzung sind
ebenfalls in den Wirtschaftspriferkammer-Mitteilungen bekanntzugeben.
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Dresden, den 22. Dezember 1997

Flr den Freistaat Sachsen
Flr den Ministerprasidenten
Der Staatsminister fur Wirtschaft und Arbeit
Dr.KajoSchommer

Dusseldorf, den 29. Dezember 1997

Fir das Land Nordrhein-Westfalen
Namens des Ministerprasidenten
Der Finanzminister
HeinzSchleuBer

-GV.NW.1998 S.448

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/5



	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Bekanntmachung des Staatsvertrags zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Nordrhein-Westfalen über die Zugehörigkeit der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer des Freistaates Sachsen zum Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer im Lande Nordrhein-Westfalen 


